
Satzung 
Stand:  26.04.2022  

 

§ 1 Name,  Sitz,  Geschäftsjahr  

  

1 .  Der am 10.12.2008 gegründete Verein führt  den Namen „Eissport-

verein Berl in  `08“ (EVB`08“) hat  seinen Si tz in  Berl in  und t rägt  

den Zusatz „e.V.“  

  

2 .  Der Verein is t  Mitgl ied in  den Fachverbänden des  Landessportbun-

des Berl in  e.V. ,  deren Sportarten im Verein betr ieben werden und 

erkennt  deren Satzungen und Ordnungen an  

  

3 .  Das Geschäfts jahr  is t  das  Kalenderjahr .  

  

§ 2 Zweck,  Aufgaben und Grundsätze der Tätigkeit  

  

1 .  Der Verein verfolgt  ausschl ießl ich und unmit telbar  gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des  Abschni t ts  "s teuerbegünst igte Zwecke" der  
Abgabenordnung,  und zwar durch Ausübung des  Sports .   

•  Der Zweck wird verwirkl icht  insbesondere durch die Förde-
rung und Ausübung der  Sportarten Eissport  und Rol lsport .  

•  Der Verein fördert  den Kinder - ,  Jugend-,  Erwachsenen-,  Brei -
ten- ,  Wettkampf - ,  Gesundhei ts - ,  und Seniorensport .  

•  Die Mitgl ieder  s ind berecht igt ,  am regelmäßigen Training und 
an Wettkämpfen tei lzunehmen.  

•  Der Verein führt  leis tungssport l ich orient ier tes  Training 
durch.  

•  Der Verein setzt  Tra iner  und Übungslei ter  ein und unters tützt  

diese bei  der  Organisat ion und Durchführung von Aus -  und 

Weiterbi ldungsmaßnahmen.  

  

2 .  Der Verein is t  selbs t los  tät ig;  er  verfolg t  nicht  in  ers ter  Linie ei -
genwirtschaft l iche Zwecke.  
 

3 .  Die Organe des  Vereins  (§ 8)  üben ihre Tät igkei t  ehrenamtl ich aus.  

Bei  Bedarf  können Vereinsämter  im Rahmen der  haushal tsrecht l i -  

chen Möglichkei ten entgel t l ich auf  der  Grundlage eines  Dienst ver-

t rages  oder gegen Zahlung einer  Aufwandsentschädigung nach § 3 

Nr.  26 a EStG ausgeübt  werden.  Die Entscheidung über eine  ent-

gel t l iche Vereinstät igkei t  t r i ff t  der  Vors tand.   

Gleiches gi l t  für  die  Vertragsinhal te  und -bedingungen.  

 

4 .  Mit tel ,  die dem Verein zufl ießen,  dürfen nur für  satzungsmäßige 

Zwecke verwendet  werden.  Die Mitgl ieder  erhal ten keine Gewinn-

antei le  und in ihrer  Eigenschaft  als  Mitgl ieder  auch keine sonst igen 

Zuwendungen aus Mit teln des  Vereins .  Es darf  keine Person durch 

Ausgaben,  die den Zwecken des  Vereins  fremd sind,  oder durch un-

verhäl tnismäßig hohe Vergütungen begünst igt  werden.  

 

5 .  Der Verein räumt den Angehörigen al ler  Nat ional i täten und 



Bevölkerungsgruppen gleiche Rechte ein  und vert r i t t  den Grundsatz 

parteipol i t ischer ,  re l igiö ser  und wel tanschaul icher  Toleranz und 

Neutral i tät .  

 

6 .  Der Verein verurtei l t  jegl iche Form von Gewalt ,  unabhängig davon  

ob s ie körperl icher ,  seel ischer  oder sexual is ier ter  Art  is t .  Insbeson -  

dere is t  jede Diskriminierung aufgrund sexuel ler  Orient ierung,  ge-  

schlecht l icher  Ident i tät  oder  körperl icher  Geschlechtsmerkmale un -  

tersagt .  Er  s tel l t  s ich zur  Aufgabe,  Maßnahmen zum Schutz der  Ki  

der ,  Jugendl ichen und Erwachsenen vor  jeder  Art  von Gewalt   

zu ini t i ieren.  

 

§ 3 Mitgl iedschaft  

  

Der Verein besteht  aus:  

 

a)  erwachsenen Mitgl iedern nach Vollendung des  18.  Lebensjahres  (nach-

folgend geschäftsfähige Mitgl ieder  genannt)  

b)  Mitgl iedern bis  zur  Vol lendung des  18.  Lebensjahres  (nachfolgend be-

schränkt  geschäftsfähige und geschäftsunfähige Mitgl ieder  genannt)  

c)  Ehrenmitgl iedern  

  

§ 4 Gliederung 

  
Für jede im Verein betr iebene Sportart  kann durch die Mitg l iederversamm-
lung im Bedarfsfal l  eine eigene,  in  der  Haushal tsführung unselbständige,  
Abtei lung gegründet  werden.  Die sport l ichen und f inanziel len Angelegen-
hei ten der  Abtei lungen werden durch den Vorstand geregel t .  Für die Abtei-
lungsversammlungen sowie die Zusammensetzung und Wahlen der  Abtei -
lungsvorstände gel ten die Best immungen dieser  Satzung entsprechend.  
  

§ 5 Erwerb und Verlust  der Mitgl iedschaft  

  

1 .  Dem Verein kann jede natürl iche Person als  Mitgl ied angehören.  

  

2 .  Die Mitgl iedschaft  is t  schri f t l ich,  unter  Anerkennung der  Vereins-

satzung zu beantragen.  Über die  Aufnahme entscheidet  der  Vor-

s tand.  Eine Ablehnung braucht  nicht  begründet  zu werden.  Bei  Auf-

nahmeanträgen Minderjähriger  is t  die schri f t l iche Zust immung ei-

nes  gesetzl ichen Vertreters  erforderl ich .  

  

3 .  Die Mitgl iedschaft  er l ischt  durch:  

a)  Austr i t t  

b)  Ausschluss  

c)  Tod  

d)  Löschung des  Vereins  

  

4 .  Der Austr i t t  muss dem Vorstand gegenüber schri f t l ich erklärt  wer-

den.  Die Kündigungsfr is t  beträgt  einen Monat  zum Quartalsende.  

  

5 .  Nach Beendigung der  Mitgl iedschaft  ble ibt  die Zahlungspfl icht  der  

bis  zu diesem Zei tpunkt  fäl l ig  gewordenen Beträge bestehen.  



  

6 .  Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitgl ieder  haben keinen An-

spruch auf Antei le  aus  dem Vermögen des  Vereins .  Andere Ansprü-

che eines  ausgeschiedenen oder ausgeschlossenen Mitgl iedes  müs-

sen binnen drei  Monaten nach dem Erlöschen der  Mitgl iedschaft  

durch eingeschriebenen Brief  schri f t l ich dargelegt  und gel tend ge-

macht  werden.  

  

§ 6 Rechte und Pfl ichten  

  

1 .  Die Mitgl ieder  s ind berecht igt ,  im Rahmen des  Vereinszweckes,  an 

den Veranstal tungen des  Vereins  tei lzunehmen.  

  

2 .  Al le Mitgl ieder  s ind verpfl ichtet ,  s ich entsprechend der  Satzung,  

den wei teren Ordnungen des  Vereins  sowie den Beschlüssen  der  

Mitgl iederversammlung zu verhal ten.  

  

3 .  Die Mitgl ieder  s ind zur Entr ichtung v on Bei t rägen und Umlagen für  

den Verein verpfl ichtet .  Die  Höhe der  Bei t räge und der  Umlagen 

beschl ießt  die Mitgl iederversammlung.  Die Umlagen dürfen  die 

Höhe eines  Jahresbei t rages  nicht  überste igen.  

  

§ 7 Maßregelung 

  

1 .  Gegen Mitgl ieder  -  ausgenommen Ehrenmitgl ieder  -  können vom 
Vorstand Maßregelungen beschlossen werden:  
a)  wegen erhebl icher  Verletzung satzungsgemäßer Verpfl ichtungen 
bzw. Verstoßes gegen Ordnungen und Beschlüsse  
b)  wegen Zahlungsrückstandes mit  Bei t rägen von mehr als  e inem 
Halbjahresbei t rag t rotz Mahnung,  
c)  wegen vereinsschädigenden Verhal tens ,  eines  schweren Versto-
ßes  gegen die Interessen des  Vereins  oder groben unsport l ichen 
Verhal tens  
d)  wegen unehrenhafter  Handlungen  
e)  wegen schwerwiegender Verstöße gegen das  Verbot  von Gewalt  

entsprechend § 2.6.  

  

2 .  Maßregelungen s ind:  

a)  Verweis  

b)  befr is tetes  Verbot  der  Tei lnahme am Sportbetr ieb sowie an Ver-

anstal tungen des  Vereins  

c)  Ausschluss  aus  dem Verein  

  

3 .  In  den Fäl len § 7.1.  a ,  c ,  d ,  e  is t  vor  der  Entscheidung dem be-
t roffenen Mitgl ied d ie Gelegenhei t  zu geben,  s ich zu äußern.  Das 
Mitgl ied is t  zu der  Verhandlung des  Vorstandes über die Maßrege-
lung unter  Einhal tung einer  Mindestfr is t  von 14 Tagen schri f t l ich 
zu laden.  Diese Fris t  beginnt  mit  dem Tag d er  Absendung.  Die Ent-
scheidung über die Maßregelung is t  dem Betroffenen per  Einschrei-
ben zuzusenden.  Gegen die Entscheidung is t  die Berufung an den 
Beschwerdeausschuss  zulässig.  Die Berufung is t  binnen zwei  Wo-
chen nach Zugang der  Entscheidung schri f t l ich e inzulegen.  Der Be-
schwerdeausschuss  entscheidet  endgül t ig .  Der Bescheid gi l t  als  zu-
gegangen mit  dem dri t ten Tag nach Aufgabe der  Post  an die  letzte 
dem Verein bekannte Adresse des  Betroffenen.  Das Recht  auf  ge-
r icht l iche Nachprüfung der  Entscheidung bleibt  u nberührt .  



  

§ 8 Organe 

  

Die Organe des  Vereins  s ind:  

 

a)  die Mitgl iederversammlung  

b)  der  Vorstand  

c)  die Ausschüsse  

  

§ 9 Die Mitgl iederversammlung  

  

1 .  Oberstes  Organ des  Vereins  is t  die Mitgl iederversammlung.  Die 

wicht igste Mitgl iederversammlung is t  die Hauptversammlung.  

Diese is t  zuständig für:  

 

a)  Entgegennahme der  Berichte des  Vors tandes  

b)  Entgegennahme des Berichts  der  Kassenprüfer  

c)  Ent las tung und Wahl  des  Vorstandes  

d)  Wahl  der  Kassenprüfer  

e)  Wahl  von Mitgl iedern für  Ausschüsse  

f)  Festsetzung von Bei t rägen und Umlagen sowie deren Fäl l igkei ten  

g)  Genehmigung des  Haushal tsplanes  

h)  Satzungsänderungen  

i )  Beschlussfassung über Anträge  

j )  Verhandlung der  Berufung gegen eine  Maßregelung (§ 7.3)  

k)  Ernennung/Abberufung von E hrenmitgl iedern nach § 12  

l )  Auflösung des  Vereins  

  

2 .  Die Hauptversammlung f indet  mindestens einmal  jährl ich s tat t ;  s ie  

sol l te  im 1.  Quartal  des  Kalenderjahres  durchgeführt  werden.  

  

3 .  Die Einberufung von Mitgl iederversammlungen erfolgt  durch den  

Vorstand mit tels  schri f t l icher  Einladung.  Mitgl ieder ,  die eine  

E-Mail -Adresse beim Vorstand hinterlegt  haben,  bekommen die  

Einladung mit tels  elektronischer Post .  Für den Nachweis  der  fr is t -  

und ordnungsgemäßen Einladung reicht  die Absendung der  Einla -  

dung an die dem Verein zuletzt  bekannte Adresse oder  

E-Mail -Adresse aus.  Zwischen dem Tag der  Einladung und dem  

Termin der  Versammlung muss eine Fri s t  von mindestens zwei  und  

höchstens vier  Wo chen l iegen.  Mit  der  schri f t l ichen Einberufung   

der  Mitgl iederversammlung is t  die Tagesordnung mitzutei len.  An -  

t räge auf Satzungsänderungen müssen bei  der  Bekanntgabe der  

Tagesordnung wört l ich mitgetei l t  werden.  

  

4 .  Die Mitgl iederversammlung is t  unabhängig von der  Zahl  der  er-

schienenen Mitgl ieder  beschlussfähig.  Bei  Beschlüssen und Wahlen 

entscheidet  die einfache Mehrhei t  der  abgegebenen gül t igen St im-

men.  St immenthal tungen gel ten als  nich t  abgegebene St immen;  

St immengleichhei t  bedeutet  Ablehnung.  

  

 



5.  Satzungsänderungen sowie Änderungen des  Vereinszwecks erfor-

dern eine Zweidri t te lmehrhei t  der  abgegebenen gül t igen St immen.  

  

6 .  Bei  Wahlen muss eine geheime Abst immung erfolgen,  wenn diese 
von mindestens 20% der s t immberecht ig ten Anwesenden beantragt  
wird.  Blockwahlen s ind auf Antrag des  Wahllei ters  /  Versamm-
lungslei ters  und Zust immung der  Mitgl iederversammlung zulässig.  

  

7 .  Anträge können gestel l t  werden:  

a)  von jedem erwachsenen Mitgl ied (§ 3a)  

b)  vom Vorstand  

  

8 .  Eine außerordent l iche Mitgl iederversammlung muss vom Vorstand 

einberufen werden,  wenn das  Vereinsinteresse es  er fordert  oder  

wenn mindestens 20% der Mitgl ieder  die Einberufung schri f t l ich 

und unter  Angabe des  Zwecks und der  Gründe fordern.  

  

9 .  Anträge können von al len Vereinsmitgl iedern unter  Angabe des  Na-

mens gestel l t  werden.  Sie müssen begründet  werden und s ind dem 

Vorstand spätestens eine Woche vor der  Mitgl iederversammlung 

schri f t l ich zuzulei ten.  Später  eingehende Anträge dürfen in  der  

Mitgl iederversammlung nur behandel t  werden,  wenn ihre Dringl ich-

kei t  mit  einfacher Mehrhei t  bejaht  wird.  Anträge auf Satzungsände-

rungen,  die nicht  auf  der  Tagesordnung s tehen,  werden nicht  behan-

del t .  Dringl ichkei tsanträge auf Satzungsänderungen s ind aus ge-

schlossen.  

  

10.  Abweichend von § 32 Absatz 1 Satz 1 des  Bürgerl ichen Gesetz-

buchs (BGB) kann der  Vorstand nach seinem Ermessen beschl ießen 

und in der  Einladung mit tei len,  dass  die Mitgl ieder  an der  Mitgl ie-

derversammlung ohne Anwesenhei t  an e inem Versam mlungsort  tei l -

nehmen und ihre Mi tgl iederrechte im Wege der  elektronischen 

Kommunikat ion ausüben (Online -Mitgl iederversammlung).  

  

11.  Der Vorstand kann in einer  „Geschäftsordnung für  Onl ine -Mitgl ie-

derversammlungen“ geeignete technische und organisatorisc he 

Maßnahmen für  die Durchführung einer  solchen Mitgl iederver-

sammlung beschl ießen,  die insbesondere  s ichers tel len sol len ,  dass  

nur Vereinsmitgl ieder  an der  Mitgl iederversammlung tei lnehmen 

und ihre Rechte wahrnehmen (z.B.  mit tels  Zutei lung eines  individu-

el len Logins) .  

  

12.  Die „Geschäftsordnung für  Onl ine -Mitgl iederversammlungen“ is t  

nicht  Bestandtei l  der  Satzung.  Für Erlass ,  Änderung und Aufhebung 

dieser  Geschäftsordnung is t  der  Vorstand zuständig,  der  hierüber 

mit  einfacher Mehrhei t  beschl ießt .  Die jewei ls  aktuel le  Fassung der  

Geschäftsordnung wird mit  der  Veröffent l ichung auf der  Homepage 

des  Vereins  für  al le  Mitgl ieder  verbindl ich.  

  

13 Abweichend von § 32 Absatz 2 BGB is t  ein Beschluss  auch ohne 

Mitgl iederversammlung gül t ig ,  wenn  

a)  al le  Mitgl ieder  in  Textform betei l igt  wurden,   



b) bis  zu dem vom Vorstand gesetzten Termin mindestens die 

Hälf te  der  Mitgl ieder  ihre St immen in Textform abgegeben hat  und  

c)  der  Beschluss  mit  der  er forderl ichen Mehrhe i t  gefasst  wurde  

  

14 Die Best immungen dieses  Paragrafen gel ten für  Vorstandssi tzungen 

und Vorstandsbeschlüsse entsprechend.  

  

§ 10 Stimmrecht und Wählbarkeit  

  

1 .  Mitgl ieder ,  die das  18.  Lebensjahr vol lendet  haben,  besi tzen  

St imm- und Wahlrecht .  

  

2 .  Die gesetzl ichen Vertreter  beschränkt  geschäftsfähiger  und ge-

schäftsunfähiger  Personen  besi tzen ein S t imm- und Wahlrecht ,  s ind 

jedoch nicht  wählbar .  

  

3 .  Das St immrecht  kann nur persönl ich ausgeübt  werden.  

  

4 .  Gewähl t  werden können al le  vol l jährigen und geschäftsfähigen Mit-

gl ieder  des  Vereins .  

  

§ 11 Der Vorstand  

  

1 .  Der Vorstand besteh t  aus:  

a)  dem Vorsi tzenden  

b)  dem Stel lvert retenden Vorsi tzenden  

c)  dem Kassenwart  

d)  dem ers ten Beis i tzer  

e)  dem zwei ten Beis i tzer  

f)  dem dri t ten Beis i tzer  

  

2 .  Der Vorstand führt  die Geschäfte im Sinne der  Satzung und der  Be-

schlüsse der  Mitgl iederversammlung.  Er fass t  seine Beschlüsse mit  

einfacher Mehrhei t .  Bei  St immengleichhei t  entscheidet  die S t imme 

des Vorsi tzenden bzw. bei  dessen Abwesenhei t  seines  Stel lvert re-

ters .  Der Vorstand ordnet  und überwacht  die Angelegenhei ten des  

Vereins ,  der  Tät igkei t  der  Abtei lungen und berichtet  der  Mitgl ie-

derversammlung über seine Tät igkei t .  Der Vorstand is t  berecht igt ,  

für  best immte Zwecke Ausschüsse einzusetzen.  Er kann verb indl i -

che Ordnungen erlassen.  

  

3 .  Vorstand im Sinne § 26 BGB sind:  

a)  der  Vorsi tzende  

b)  der  Stel lvert retende Vorsi tzende  

c)  der  Kassenwart  /  Schatzmeister  

 

Gericht l ich und außergericht l ich wird der  Verein durch zwei  der  

vorstehend genannten  Vorstandsmitgl ieder  gemeinsam vert re ten.  

  

4 .  Die Mitgl ieder  des  Vorstandes werden für  jewei ls  vier  Jahre  ge-

wähl t .  Wahljahr  is t  jewei ls  das  Jahr der  Olympischen Winterspiele.  



  

5 .  Die Mitgl iederversammlung wird durch den Vorsi tzenden oder ei -

nen durch ihn Beauf tragten gelei tet .  Von den Mitgl iederversamm-

lungen und Vorstandssi tzungen werden Protokol le angefert igt ,  die 

vom Vorsi tzenden bzw. seinem Beauftragten und dem Protokol lan-

ten unterzeichnet  werden.  

  

§ 12 Ehrenmitgl ieder 

  

Durch die Mitgl iederversammlung können Personen,  die s ich um den Ver-

ein besonders  verdient  gemacht  haben,  mit  Zweidri t telmehrhei t  der  anwe-

senden St immberecht igten zu Ehrenmitgl iedern ernannt  werden.  Ehrenmit-

gl ieder  werden auf bis  zum Widerruf  durch die Mitgl iederversammlung mit  

Zweidri t telmehrhei t  ernannt .  Sie besi tzen St immrecht  und s ind von der  

Entr ichtung von Bei t rägen befrei t .  

  

§ 13 Beschwerdeausschuss  

  
Der Beschwerdeausschuss  besteht  aus  drei  erwachsenen Mitgl iedern,  die 
nicht  dem Vorstand angehören dürfen.  Er wird jewei ls  für  vier  Jahre ge-
wähl t .  Die Entscheidungen des  Ausschusses  s ind Handlungsempfehlung für  
den Vorstand.  
  

§ 14 Kassenprüfer  

  

1 .  
Die Mitgl iederversammlung wähl t  für  die Dauer von vier  Jahren 

zwei  Kassenprüfer ,  die nicht  dem Vorstand oder einem Ausschuss  

angehören dürfen.  

  

2 .  Die Kassenprüfer  haben die Kasse /  Konten des  Vereins  einschl ieß-

l ich der  Bücher und  Belege mindestens e inmal  i m Geschäfts jahr  

sachl ich und rechnerisch zu prüfen und dem  Vorstand jewei ls  

schri f t l ich Bericht  zu ers tat ten.  

  

3 .  Die Kassenprüfer  ers tat ten der  Mitgl iederversammlung einen Prüf-

bericht  und beant ragen bei  ordnungsgemäßer Führung der  Kassen-

geschäfte die Ent las tung des  Kassenwartes  und des  übrigen Vor-

s tandes.  

  

§ 15 Auflösung 

  

1 .  Über die Auflösung des  Vereins  entscheidet  eine hier für  eigens ein-
zuberufende Mitgl iederversammlung mit  Dreiviertelmehrhei t  der  
abgegebenen St immen.  

  

2 .  Liquidatoren s ind der  ers te Vorsi tzende und der  Kassenwart .  Die 

Mitgl iederversammlung is t  berecht igt ,  zwei  andere Vereinsmitgl ie-

der  als  Liquidatoren  zu benennen.  

  

3 .  Bei  Auflösung des  Vereins  oder Wegfal l  des  s teuerbegünst igten 

Zweckes gemäß § 2 dieser  Satzung fäl l t  das  Vermögen des  Vereins ,  

sowei t  es  bestehende Verbindl ichkei ten übersteigt ,  dem 



Landessportbund Berl in  e.V.  zu,  der  es  ausschl ießl ich und unmit tel -

bar  zur  Förderung des  Sports  im Sinne der  Abgabenordnung zu ver-

wenden hat .  

  

 

§ 16 Inkrafttreten  

  

Die Satzung is t  am 10.12.2008 von der  Mitgl iederversammlung des  Vereins  

beschlossen worden und  t r i t t  nach Eintragung in das  Vereinsregis ter  in  

Kraft .  Änderungen bezügl ich der  Satzung wurden in der  vorl iegenden Form 

während der  Mitgl iederversammlung am 2 6.04.2022 beschlossen.  

  

  

  

 


